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Gerald Hübner

Gesetzesrangelei um
den Tierschutz

Im Jahre 1972 verabschiedete der Deutsche Bundestag das
Deutsche Tierschutzgesetz und setzte damit das bis dahin geh
tende Reichstierschutzgesetz von 1933 außer Kraft. In den
letzten Jahren ist die Sensibilität der Bevölkerung für das An-
liegen der Tierschützer stetig gewachsen, so daß der öffentliche
Druck zugenommen hat. Bestrebungen zu einer Novellierung
des Tierschutzgesetzes, die im wesentlichen auf eine Verschär-
fung der Bestimmungen hinausliefen, gab es in der Hambur-

ger CDU, in der Hessischen Landesregierung und der Berliner
SPD. Nachdem es in der Legislaturperiode 1980/83 zu keiner
Beratung im Bundestag gekommen ist, hat die Bundesregie-
rung die Initiative übernommen. Die Grünen haben mit einem
eigenen radikalen Entwurf reagiert.

Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten (BML) hat einen Gesetzesentwurf zur Novellierung des
Tierschutzes vorgelegt, der in wesentlichen Passagen allen In-
tentionen der Tierschutzverbände und der Initiativen gegen die
Tierversuche zuwiderläuft. Schon das jetzt bestehende Gesetz
ist als Rückschritt gegenüber dem Reichstierschutzgesetz zu
werten. Es hat zwar auch den ethischen Tierschutzgedanken
aufgenommen und im § 1 den Sinn des Gesetzes festgelegt:
„Dieses Gesetz chenf dem Sc/iutze <ies Levens nnt/ Woh/Z>e-

/intens des T/eres. Memand dar/ einem Tier ohne vernän/ii-
g-en Grund -Schmerzen, Leiden oder Schaden zu/igen. " Es läßt
aber generell Tierversuche zu, während sie im Reichstierschutz-
gesetz weitgehend verboten und nur in besonderen Fällen zu-
gelassen sind (Genehmigungsvorbehalt). Läßt hier die Formu-
lierung „vernünftiger Grund" schon weite Interpretationen zu,
so zeigt der § 2 des neuen Entwurfes eine eklatante Verwäs-

serung dieser ethischen Grundintention: Ziffer 1 sieht nicht
mehr die Pflicht des Tierhalters und -betreuers zu einer „ver-
ha/temgerechfe« thîterhrmgimg" des Tieres vor, sondern
bestimmt nur, daß er dem Tier „seiner Art und seinen Äedür/
nissen entsprechend" angemessene Nahrung, Pflege und Un-
terbringung gewähren muß. Diese Änderung kommt nicht von
ungefähr, sondern ermöglicht die seit elf Jahren verschleppte
Erlassung von Verordnungen etwa zur Haltung von Hühnern
und macht damit die gängige Form der tierquälerischen Käfig-
haltung juristisch unanfechtbar.
Gleichzeitig zieht sich der Gesetzgeber auf einen quantifizie-
renden Wissenschaftsbegriff zurück und löst damit den Kon-
flikt zwischen ihr und der Verhaltensforschung als einer Wis-
senschaft „von der Ifahrnehmwng des Tieres i« der Komp/ex-
heit seiner Limbtiowen" (wie Konrad Lorenz sie definiert) im
Interesse der Tierindustrie. Damit wird die Pflege auf die Er-
füllung der lebensnotwendigen Bedürfnisse reduziert, da dar-
über einfach „exakte" Daten zu erhalten sind.
Sollte der Referentenentwurf des BML Gesetz werden, so wä-
ren auch weiterhin erlaubt:
— laut § 2a die Anbindung von Schweinen und Kälbern,
— laut § 3 Versuche mit gebrechlichen, alten und kranken Tie-

ren,

— laut § 4 die Schlachtung ohne Betäubung aus religiösen
Gründen,

— laut § 6 die vollständige und teilweise Amputation von Kör-

perteilen, sowie das vollständige und teilweise Entnehmen i

oder Zerstören von Organen eines Wirbeltieres ohne Betäu- |

bung,
— laut § 7 Tests von Kosmetikinhaltsstoffen an Tieren,
— laut § 11c das Züchten von Wirbeltieren, .so daß ihre Kör-

perteile oder Organe untauglich oder umgestaltet werden,
auch wenn dies mit Schmerzen, Leiden oder Schäden ver-

bunden ist.
Ferner bestünde nach § 7a und § 8 für viele Tierversuche noch

immer nur Anzeige- und nicht Genehmigungspflicht.
Außerdem ist der Einfluß auf andere Rechtsverordnungen
noch nicht geklärt. So schreibt z.B. das Chemikaliengesetz
bestimmte Tierversuche vor, u.a. den LD-50-Test, bei dem die

letale Dosis bestimmt wird, bei der die Hälfte aller Versuchs-

tiere stirbt.
Die Ablehnung dieses Referentenentwurfs innerhalb der ge-

samten Tierschutzbewegung ist einhellig. Der Deutsche Tier-

Schutzbund, die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierschutz,
der Bonner Arbeitskreis für Tierschutzrecht (Händel-Papier)
und der Arbeitskreis Wissenschaftlicher Tierschutz (Binge-

ner/Hahn) haben daher eigene Vorstellungen entwickelt und in

eigene Gesetzesentwürfe gefaßt. Für den Bereich der Tierver- ;

suche hat auch der Bundesverband der Tierversuchsgegner
seine Vorstellungen formuliert. Viele Einzelpersonen und Ver- j

eine haben Kritik geübt und Änderungen angeregt.

Diskussion um den Gesetzentwurf der Grünen

Am 7.11.1983 hat die Fraktion der Grünen im Bundestag

einen von der engagierten Tierversuchsgegnerin Dr. Sabine

Bard (MdB) ausgearbeiteten „Entwurf eines Gesetzes zur Än-

derung des Tierschutzgesetzes" (Drucksache 10/571) einge-

bracht, der — etwa nach Urteil des Bundesverbandes der Tier- |

versuchsgegner — als einziger den klaren politischen Willen

formuliert, Tierversuche radikal einzuschränken und auf die

Dauer abzuschaffen.
Innerhalb der zuständigen Bundesarbeitsgruppe der Grünen

regte sich jedoch Widerstand gegen den Gesetzesentwurf von

Sabine Bard. Auf insgesamt drei BAG-Sitzungen in Berlin

und am 15.1.84 sowie 18./19.2.84 in Bonn verschärften die

rund 40—50 anwesenden Grünen und Vertreter verschiedener

Tierschutz- und Tierversuchsgegnerorganisationen den Entwurf

weitgehend. Danach wird das totale Verbot aller Tierversuche

sowie der tierquälerischen Intensivhaltung — in Gesetzesforni

gegossen — gefordert. Ob dieser Maximalkatalog allerdings

letztendlich der grüne Gesetzesentwurf werden wird, hängt |

von einer Sitzung ab, in der sich die BAG mit dem zuständigen

„Ökologie"-Arbeitskreis der „Grünen im Bundestag" wird aus-

einandersetzen müssen.
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